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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 
Änderung des Ärztegesetzes 1998 

§ 5a. (1) Nachfolgende Berufsqualifikationen, die erforderlichenfalls durch 
den Nachweis der erfolgreich absolvierten Eignungsprüfung gemäß Abs. 2 
ergänzt worden sind, sind nach den Bestimmungen der Richtlinie 2005/36/EG als 
ärztliche Berufsqualifikationen für die Erlangung der Berufsberechtigung als Arzt 
für Allgemeinmedizin, Facharzt oder Turnusarzt anzuerkennen: 

§ 5a. (1) Nachfolgende Berufsqualifikationen, die erforderlichenfalls durch 
den Nachweis der erfolgreich absolvierten Eignungsprüfung gemäß Abs. 2 
ergänzt worden sind, sind nach den Bestimmungen der Richtlinie 2005/36/EG als 
ärztliche Berufsqualifikationen für die Erlangung der Berufsberechtigung als Arzt 
für Allgemeinmedizin, Facharzt oder Turnusarzt anzuerkennen: 

 1. …  1. … 
 2. eine in einem Mitgliedstaat der EU oder einer sonstigen Vertragspartei 

des EWR-Abkommens oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
erworbener ärztlicher Ausbildungsnachweis für eine Spezialisierung, der 
nach der ärztlichen Grundausbildung zum Erwerb einer der im Anhang V 
Nummer 5.1.1. angeführten Bezeichnung erworben worden ist und unter 
der Voraussetzung, dass eine Anerkennung für ein in Österreich 
bestehendes Sonderfach der Medizin angestrebt wird (Artikel 10 lit. b der 
Richtlinie 2005/36/EG), und 

 2. eine in einem Mitgliedstaat der EU oder einer sonstigen Vertragspartei 
des EWR-Abkommens oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
erworbener ärztlicher Ausbildungsnachweis für eine Spezialisierung, der 
nach der ärztlichen Grundausbildung zum Erwerb einer der im Anhang V 
Nummer 5.1.1. angeführten Bezeichnung erworben worden ist und unter 
der Voraussetzung, dass eine Anerkennung für ein in Österreich 
bestehendes Sonderfach der Medizin angestrebt wird (Artikel 10 lit. d der 
Richtlinie 2005/36/EG), und 

 3. …  3. … 
§ 37. (1) … § 37. (1) … 
(2) … (2) … 
(3) Vor der erstmaligen Erbringung einer Dienstleistung, die einen 

vorübergehenden Aufenthalt in Österreich erfordert, hat der 
Dienstleistungserbringer der Österreichischen Ärztekammer im Wege der 
Ärztekammer jenes Bundeslandes, in dem die Dienstleistung erbracht werden 
soll, unter Beifügung folgender Urkunden schriftlich Meldung zu erstatten: 

(3) Vor der erstmaligen Erbringung einer Dienstleistung, die einen 
vorübergehenden Aufenthalt in Österreich erfordert, hat der 
Dienstleistungserbringer der Österreichischen Ärztekammer im Wege der 
Ärztekammer jenes Bundeslandes, in dem die Dienstleistung erbracht werden 
soll, unter Beifügung folgender Urkunden schriftlich Meldung zu erstatten: 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 
Die Urkunden sind im Original oder in beglaubigter Abschrift und 
fremdsprachige Urkunden erforderlichenfalls in beglaubigter Übersetzung 
vorzulegen. Die Österreichische Ärztekammer kann von den zuständigen 
Behörden des Niederlassungsmitgliedstaates für jede Erbringung einer 

Die Österreichische Ärztekammer kann von den zuständigen Behörden des 
Niederlassungsmitgliedstaates für jede Erbringung einer Dienstleistung alle 
Informationen über die Rechtmäßigkeit der Niederlassung und die 
Vertrauenswürdigkeit (gute Führung) des Arztes sowie Informationen darüber, ob 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Dienstleistung alle Informationen über die Rechtmäßigkeit der Niederlassung und 
die Vertrauenswürdigkeit (gute Führung) des Arztes sowie Informationen 
darüber, ob gegen ihn berufsbezogene Maßnahmen im Sinne des § 30 Abs. 1 Z 1 
vorliegen, einholen. 

gegen ihn berufsbezogene Maßnahmen im Sinne des § 30 Abs. 1 Z 1 vorliegen, 
einholen. 

Artikel 2 
Änderung des Musiktherapiegesetzes 

§ 15. (1) … § 15. (1) … 
(2) Vor Ausübung einer Tätigkeit im Sinne des Abs. 1, die einen 

vorübergehenden Aufenthalt im Bundesgebiet erfordert, hat der 
Dienstleistungserbringer (die Dienstleistungserbringerin) dem Bundesminister 
(der Bundesministerin) für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und 
Konsumentenschutz 

(2) Vor Ausübung einer Tätigkeit im Sinne des Abs. 1, die einen 
vorübergehenden Aufenthalt im Bundesgebiet erfordert, hat der 
Dienstleistungserbringer (die Dienstleistungserbringerin) dem Bundesminister 
(der Bundesministerin) für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und 
Konsumentenschutz 

 1. mittels eines vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Familie und Konsumentenschutz aufzulegenden Formblatts zumindest 
den Zeitpunkt, die Dauer, die Art und den Ort der Tätigkeit schriftlich 
mitzuteilen und 

  

 2. eine Bescheinigung der zuständigen Behörde des Heimat- oder 
Herkunftsstaats vorzulegen, die bei Vorlage nicht älter als zwölf Monate 
sein darf, aus der hervorgeht, dass der Dienstleistungserbringer (die 
Dienstleistungserbringerin) die für die Berufsausübung der 
Musiktherapie erforderlichen Diplome, Prüfungszeugnisse oder 
sonstigen Befähigungsnachweise besitzt und die Musiktherapie 
berufsmäßig im Herkunftsstaat rechtmäßig ausübt, und 

 1. eine Bescheinigung der zuständigen Behörde des Heimat- oder 
Herkunftsstaats vorzulegen, die bei Vorlage nicht älter als zwölf Monate 
sein darf, aus der hervorgeht, dass der Dienstleistungserbringer (die 
Dienstleistungserbringerin) die für die Berufsausübung der 
Musiktherapie erforderlichen Diplome, Prüfungszeugnisse oder 
sonstigen Befähigungsnachweise besitzt und die Musiktherapie 
berufsmäßig im Herkunftsstaat rechtmäßig ausübt, und 

 3. einen Qualifikationsnachweis gemäß § 14 Abs. 1, einen Nachweis über 
die Staatangehörigkeit, einen Nachweis einer § 34 entsprechenden 
Haftpflichtversicherung, eine Bescheinigung, dass die Ausübung des 
Berufs im Heimat- oder Herkunftsstaat weder vorübergehend noch 
endgültig untersagt wurde und keine Vorstrafen vorliegen, und eine 
Erklärung über die für die Berufsausübung erforderlichen Kenntnisse der 
deutschen Sprache vorzulegen. 

 2. einen Qualifikationsnachweis gemäß § 14 Abs. 1, einen Nachweis über 
die Staatangehörigkeit, einen Nachweis einer § 34 entsprechenden 
Haftpflichtversicherung, eine Bescheinigung, dass die Ausübung des 
Berufs im Heimat- oder Herkunftsstaat weder vorübergehend noch 
endgültig untersagt wurde und keine Vorstrafen vorliegen, und eine 
Erklärung über die für die Berufsausübung erforderlichen Kenntnisse der 
deutschen Sprache vorzulegen. 

Sofern eine vorherige Anzeige aus Gründen der Dringlichkeit, insbesondere im 
Fall der drohenden Lebensgefahr oder schweren Gesundheitsschädigung für den 
Patienten (die Patientin) oder Dritte nicht möglich ist, hat die Verständigung 

Sofern eine vorherige Anzeige aus Gründen der Dringlichkeit, insbesondere im 
Fall der drohenden Lebensgefahr oder schweren Gesundheitsschädigung für den 
Patienten (die Patientin) oder Dritte nicht möglich ist, hat die Verständigung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
unverzüglich nach Erbringung der Dienstleistung zu erfolgen. unverzüglich nach Erbringung der Dienstleistung zu erfolgen. 

(4) bis (10) … (4) bis (10) … 

Artikel 3 
Änderung des Apothekengesetzes 

§ 3g. (1) bis (4) … § 3g. (1) bis (4) … 
(5) Die Urkunden und Bescheinigungen gemäß Abs. 3 sind im Original oder 

in beglaubigter Abschrift und fremdsprachige Urkunden erforderlichenfalls in 
beglaubigter Übersetzung vorzulegen. Sie dürfen, ausgenommen der 
Berufsqualifikationsnachweis gemäß Abs. 3 Z 3, bei ihrer Vorlage nicht älter als 
drei Monate sein. Vom Dienstleistungserbringer im Sinne des Abs. 1 können 
dabei Informationen über Einzelheiten zu einem Versicherungsschutz verlangt 
werden. 

(5) Die Urkunden und Bescheinigungen gemäß Abs. 3 Z 2 und 4 dürfen bei 
ihrer Vorlage nicht älter als drei Monate sein. Vom Dienstleistungserbringer im 
Sinne des Abs. 1 können dabei Informationen über Einzelheiten zu einem 
Versicherungsschutz verlangt werden. 

(6) bis (16) … (6) bis (16) … 

Artikel 4 
Änderung des Kardiotechnikergesetzes 

 EWR-Anerkennung – Partieller Zugang 
§ 11a. (1) Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz hat auf entsprechenden Antrag im Einzelfall Personen, die in 
einem anderen EWR-Vertragsstaat oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
einen Qualifikationsnachweis in einem Teilgebiet des kardiotechnischen Dienstes 
erworben haben und in diesem Staat ohne Einschränkung zur Ausübung der 
beruflichen Tätigkeit qualifiziert sind, einen partiellen Zugang zu einer 
Berufstätigkeit im kardiotechnischen Dienst zu gewähren, wenn folgende 
Bedingungen erfüllt sind: 
 1. die Unterschiede zwischen der rechtmäßig ausgeübten Berufstätigkeit im 

Herkunftsmitgliedstaat und dem kardiotechnischen Dienst nach diesem 
Bundesgesetz sind so groß, dass die Anwendung von 
Ausgleichsmaßnahmen der Anforderung an den Antragsteller 
gleichkäme, das vollständige Ausbildungsprogramm in Österreich zu 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
durchlaufen, um Zugang zum gesamten kardiotechnischen Dienst in 
Österreich zu erlangen; 

 2. die von der erworbenen Qualifikation umfassten Tätigkeiten lassen sich 
objektiv von anderen vom kardiotechnischen Dienst erfassten Tätigkeiten 
trennen; 

 3. dem partiellen Zugang stehen keine zwingenden Gründe des 
Allgemeininteresses entgegen. 

(2) § 11 Abs. 2 bis 13 ist anzuwenden. 
(3) Personen, denen gemäß Abs. 1 ein partieller Zugang gewährt wurde, 

haben 
 1. ihren Beruf unter der Berufsbezeichnung ihres Herkunftsmitgliedstaats 

sowie erforderlichenfalls zusätzlich unter der im Anerkennungsbescheid 
festgelegten deutschsprachigen Bezeichnung auszuüben und 

 2. die Patienten und die Dienstgeber eindeutig über den Umfang ihrer 
beruflichen Tätigkeiten zu informieren. 

Artikel 5 
Änderung des Sanitätergesetzes 

 EWR-Anerkennung – Partieller Zugang 
§ 18a. (1) Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz hat auf entsprechenden Antrag im Einzelfall Personen, die in 
einem anderen EWR-Vertragsstaat oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
einen Qualifikationsnachweis in einem Teilgebiet des Sanitäters erworben haben 
und in diesem Staat ohne Einschränkung zur Ausübung der beruflichen Tätigkeit 
qualifiziert sind, einen partiellen Zugang zu einer Tätigkeit als Sanitäter zu 
gewähren, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 
 1. die Unterschiede zwischen der rechtmäßig ausgeübten Berufstätigkeit im 

Herkunftsmitgliedstaat und dem Beruf bzw. der Tätigkeiten des 
Sanitäters nach diesem Bundesgesetz sind so groß, dass die Anwendung 
von Ausgleichsmaßnahmen der Anforderung an den Antragsteller 
gleichkäme, das vollständige Ausbildungsprogramm in Österreich zu 
durchlaufen, um Zugang zum gesamten Beruf bzw. den gesamten 
Tätigkeiten des Sanitäters in Österreich zu erlangen; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 2. die von der erworbenen Qualifikation umfassten Tätigkeiten lassen sich 

objektiv von anderen vom Beruf des Sanitäters erfassten Tätigkeiten 
trennen; 

 3. dem partiellen Zugang stehen keine zwingenden Gründe des 
Allgemeininteresses entgegen. 

(2) § 11 Abs. 2 bis 13 ist anzuwenden. 
(3) Personen, denen gemäß Abs. 1 ein partieller Zugang gewährt wurde, 

haben 
 1. ihren Beruf bzw. ihre Tätigkeit unter der Berufsbezeichnung ihres 

Herkunftsmitgliedstaats sowie erforderlichenfalls zusätzlich unter der im 
Anerkennungsbescheid festgelegten deutschsprachigen Bezeichnung 
auszuüben und 

 2. die Patienten und die Dienstgeber eindeutig über den Umfang ihrer 
beruflichen Tätigkeiten zu informieren. 
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